
Zwei angenommene Anträge des Deutschen Ärztetages vom 16.5.2007

1. Entwurf eines Gesetzes zur Umsetzung aufenthalts- und asylrechtlicher 
Richtlinien der Europäischen Union in der Fassung vom 8. Februar 2007 

Auf Antrag des Vorstands der Bundesärztekammer (Drucksache V-14) fasst der 110. Deutsche 
Ärztetag folgende Entschließung: 

Der 110. Deutsche Ärztetag fordert die Bundesregierung auf, bei der Umsetzung aufenthalts- 
und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union die Übermittlungspflicht nach § 87 
Aufenthaltsgesetz (AufenthG) (und § 11 Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)) für öffentliche 
Stellen (öffentliche Krankenhäuser, Sozialämter) an die Ausländerbehörde im ärztlichen 
Behandlungsfall aufzuheben. Eine entsprechende Gesetzesänderung würde sicherstellen, dass 
Menschen ohne Aufenthaltsstatus Ärzte und Krankenhäuser rechtzeitig aufsuchen und Anträge 
zur Kostenübernahme bei den zuständigen Behörden gestellt werden. 

Weiterhin darf die medizinische Hilfe durch Ärzte und medizinisches Personal nicht unter den 
Straftatbestand der Beihilfe zur illegalen Einreise und zum illegalen Aufenthalt im Sinne des § 
96 AufenthG fallen. Eine ausdrückliche Ausnahmeregelung in § 96 AufenthG würde
Rechtssicherheit für Ärzte und medizinisches Personal schaffen, die Menschen ohne 
Aufenthaltsstatus behandeln. 

Begründung: 
Beide Forderungen wurden seitens der Vertreter der Bundesärztekammer in der 
Anhörung vor dem Innenausschuss des Deutschen Bundestages zur BT- 
Drucksache 16/445 vorgetragen. Der Entwurf des Gesetzes zur Umsetzung aufent- 
halts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union berücksichtigt diese 
Forderungen nicht und erschwert ärztliches Handeln in unverantwortlichem Maße. 

 

2. Keine Beteiligung von Ärzten bei Altersfeststellung im Asylverfahren
 
Auf Antrag von Dr. Schwarzkopf-Steinhauser und Prof. Dr. Kahlke (Drucksache V-54) fasst 
der 110. Deutsche Ärztetag folgende Entschließung: 

Der 110. Deutsche Ärztetag 2007 in Münster lehnt jegliche Beteiligung von Ärztinnen und 
Ärzten zur Feststellung des Alters von Ausländern mit aller Entschiedenheit ab, wie das in der 
Neufassung des § 49 Aufenthaltsgesetz im Rahmen des geplanten Gesetzes zur Umsetzung 
aufenthalts- und asylrechtlicher Richtlinien der Europäischen Union vorgesehen ist.  
 
§ 49 Absatz 6 Satz 1 und 2 sollen wie folgt gefasst werden:  
"Maßnahmen im Sinne der Absätze 3 bis 5 mit Ausnahme des Absatzes 5 Nr. 5 sind das 
Aufnehmen von Lichtbildern, das Abnehmen von Fingerabdrücken sowie Messungen und 
ähnliche Maßnahmen, einschließlich körperlicher Eingriffe, die von einem Arzt nach den Regeln 
der ärztlichen Kunst zum Zweck der Feststellung des Alters vorgenommen werden, wenn kein 
Nachteil für die Gesundheit des Ausländers zu befürchten ist. Die Maßnahmen sind zulässig bei 
Ausländern, die das 14. Lebensjahr vollendet haben; Zweifel an der Vollendung des 14. 
Lebensjahres gehen dabei zu Lasten des Ausländers.“ 

Begründung: 
Die Beteiligung von Ärztinnen und Ärzten zur Feststellung des Alters von Auslän- 
dern ist mit dem Berufsrecht nicht vereinbar, da es sich dabei weder um eine Maß- 
nahme zur Verhinderung noch um die Therapie einer Erkrankung handelt. In der 
Regel kommen bei der Altersfeststellung Röntgenstrahlen zum Einsatz, die poten- 
ziell gefährlich sind und nur nach strenger medizinischer Indikationsstellung (Rönt- 
genverordnung) angewandt werden dürfen. Außerdem ist die Altersfeststellung 
durch Röntgen der Handwurzelknochen von Jugendlichen wissenschaftlich höchst 
umstritten und sollte daher auf keinen Fall angewandt werden. 


